
er muß für eine unbedingte Aneignung der gefundenen H—  ache I
lange warten, bis menſchlicher Weiſe die offnung auf das
Erſcheinen des nachweisbaren Eigentümers 110  en iſt Welcher
Zeitraum dazu erforderli iſt, muß E nach den Umſtänden moraliſch
bemeſſen werden; zuweilen können drei O  ahre oder auch weniger
genügen, zuweilen muß enn weit längerer Zeitraum genommen werden.

Valkenburg (L.) Holland. Aug. m  —
II (Nicht sanatio 1 radice, ondern silentium.)

Caja hat Iim ledigen Stande Aus ſündhaftem Umgang nit Caju  8  —
einem wohlhabenden und geachteten Manne, eine Tochter Karolina
eboren. Es iſt aber mit ängſtlicher orgfalt geheim gehalten
worden und auch vollkommen geheim geblieben, daß Caju  8 der Vater
der Karolina iſt Dieſe Karolina heiratet un 1N forma 66CClesiae
COnsuetaà, ohne zu ahnen, ihren Couſin Karl, den Sohn eines
Bruders des Cajus (der bei Aufnahme des Brautexamens, noch beim
kirchlichen Ufgebo ird das trennende Hindernis der Blutsverwandt—
chaft weiten Grades entdeckt; denn nUur Cajus und Caja wiſſen darum,
und dieſe ſchweigen. Ja Cajus iſt glücklich bei dem Gedanken, ſo für
ſeine natürliche Tochter nd ſeinen Neffen ugleich ſorgen 3u können,
chenkt dem jungen Ehepaar als Hochzeitsgabe ein Haus und beab
ſichtigt, demſelben dereinſt ſeinen ganzen eſt als Erbe zu hinter⸗
aſſen So leben Karl und Karolina n ehelicher Gemeinſcha ud
beſten Frieden, haben ereits mehrere Kinder und tragen natürlich
den „Onke auf den Händen. Caja aber iſt beſtändig von Ge
wiſſensbiſſen gefoltert, eil ſie durch ihr Schweigen ſchuld iſt, daß
ihre Tochter in einem materiellen Konkubinat lebt; ſie wagt C8
jedo nicht, die Vaterſchaft des Cajus zu offenbaren, dieſen
nicht diffamieren nd das Glück der putativen Ehegatten und
deren Zukunftshoffnung nicht grauſam zerſtören. Endlich
läßt CS ihr keine Ruhe mehr: ſie offenbart die ganze Sachlage
ihrem Beichtvater und Hochwürden, helfen Sie miu und meiner
Tochter! Guid faciendum?

Der Beichtvater legt ſich drei Fragen vor und löſt ſich
leſelben wie blg

At Caja geſündigt, daß ſie ſeinerzeit beim Zu
ſtandekommen der einehe das ihr bewußte Hindernis
der Blutsverwandtſchaft nicht geoffenbart hat?

Antwort: Zweifello hat ſie geſündigt, altem Objective.
Die Kanoniſten und Moraliſten in darüber einig, daß auf run
de Eheaufgebotes alle Diejenigen, die Unt ein der Ehe E  en  265  —
ſtehendes Hindernis wiſſen, Aus Tfur gegen das Eheſakrament,
Aus der natürlichen Pflicht der 1e nd durch das poſitive Gebot
der 2 ſtreng ver  1  2 ſind, das Ehehindernis n entſprechender
Weiſe zu offenbaren. Von dieſer enbarungspflicht entſchuldig
ſelbſt das Secretum naturale und promissum nicht Nur das
Beichtſiegel, das ſtrikte Amtsgeheimnis und das eigentliche SeCreétum

zinzer „Theol.  prakt. Quartalſchrift 1908



cCommissum. ſowie die Gefahr chweren Schadens für ſich oder die
Seinigen entbinden von der Pflicht dem zuſtändigen Seelſorgerdas obwaltende Ehehindernis anzuzeigen. (Wernz. Jus Decretalium

143 Bueceroni. Theologia Moralls II 9330 HätteCaja vor dem Abſchluß der Ehe ihrer Tochter den zuſtändigenPfarrer ins VertrauenL wäre 10 dadurch eine Diffamationdes Cajus nicht befürchten geweſen. Es onnte ſogar insgeheim,und ohne die Brautleute vorläufig über die Vaterſchaft des CajusIu Kenntnis zu ſetzen die erforderliche Dispens tuhleerwirkt werden. Die Kanoniſten notieren ausdrücklich, daß das Dis
ensgeſuch auch von einer dritten Perſon den Eltern der
Braut oder dem Arrer ausgehen kann. Cf Leitner, erecht, 8 51
Allerdings iſt eS in dieſem Falle notwendig, daß die Brautleute
hinterher die erwirkte Dispens ausdrückli oder ſtillſchweigend an
nehmen, da die acCceptatio dispensationis durch diejenigen, deren
Gunſten ſie erwirkt wurde, zur Re  * der Dispens In der Regelgefordert iſt (8 Alph. Theol. de matr. Aber leſeAnnahme der Dispens durch die Brautleute konnte Im vorliegendenFalle bei einiger Klugheit bewerkſtelligt werden, ohne die Vaterſchaftdes aju den Brautleuten offenbaren; und übrigens kann der
hl Stuhl Unter Umſtänden enn Ehehindernis au 0 beheben, daß
CS einer acCcCeptatio dispensationis ſeitens der Gebundenen nichtbedarf 7 Leitner, Eherecht, 53, Caja hatte alſo allen
Grund, ſich ber ihr Schweigen Im Gewiſſen zu beunruhigen.ſt Caja au jetzt noch ver  et, Schritte
an iert werde?
tun, daß die ungiltige Ehe ihrer Tochter nachträgli

Antwort: ewi iſt ſie dazu ver  1  —2 ratione béccatl
materialis, denn die Ehe der Karolina mit Karl iſt ein fortdauerndesmaterielles Konkubinat, und Caja iſt durch ihr ſündhaftes Schweigen,
wo ſie reden konnte und mußte, daran, justitia t caritate.denn durch ihre Schuld entbehren die Scheingatten, die per  —  =ſönlicher Inhabilität die Ehe ungiltig geſchloſſen aben, der Gnaden
und Wirkungen des Eheſakramentes; und überdies iſt immerhinGefahr vorhanden, daß durch irgendeinen unglücklichen Zufall die
ahrhei einmal aufkommen und dann da ganze Lebensglück dieſerputativen Ehegatten nd ihrer Kinder In Frage kommen könnte. Cajamuß diesbezüglich, da ſie ſich nicht einmal mit der bona fides en
kann, alle Sätze der Moral ber die Verantwortlichkeit der 9e  —rechten Schädigung des Mitmenſchen auf ſich applizieren, und S iſtimmerhin ein 9  L Zeichen für ihre Gewiſſenhaftigkeit, daß ſie dieſeVerantwortung nicht ins Grab mitnehmen will

Was oll alſo geſchehen, U M dieſe E

iſſenangelegenheit In Ordnung 3 Uu bringen?Caja hat gut daran getan, daß ſie die ganze Sache ihremBeichtvater anvertraute, ehe ſie ihre Tochter von der Ungiltigkeit der
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e in Kenntnis Oder IN f0r0 GCXTernO die Ungiltigkeit dieſer
Ehe zur Anzeige brachte. In beiden Fällen wären Aergernis, Gefahr
und Schaden für die ahnungsloſen putativen Ehegatten QGQum Qus
geblieben. Unter den gegebenen Umſtänden ann auch der Beicht
vater die Caja weder dem einen noch zu dem anderen Schritte
verpflichten, 10 nicht einmal dazu anraten Nachdem die Sache ſoweit
gediehen iſt, bleibt nur ein Mittel die Sanatio 1 radiee I
HU erbitten. Die vier Bedingungen, Unter denen die sanatio
IN Fadiee vom Stuhle erteilt ird (Ef. Wernz 657—660).
ſind ja Im vorliegenden Falle gegeben: ern wahrer Ehekonſen vom
Anfang, Fortdauer de ehelichen Willens, ein rein kirchliches, dis
penſierbares Hindernis und gewichtige Dispensgründe. Die Erwirkung
der Sanatio urch einen Dritten ohne Vorwiſſen der putativen Ehe
gatten iſt möglich und ſtatthaft; ein anderes Mittel gibt eS Im Vor⸗
liegenden Falle überhaupt nicht erachtet ſich der Beichtvater
für ver  1  8 7 dieſes 8  E Mittel 3u verſuchen. Er könnte ſich wohl
den Fall 23 machen und jenen Moraliſten folgen, die einfachhin
nd ohne Einſchränkung den rundſatz aufſtellen: 8¹ impedimentum
Sit 0ecultum 6 cCOnjuges Sint 1 ond/ fide. IN 6 Sunt regulariter
relinquendi. (Bucceroni 1034 Aber mit Wernz eht
E* auf dem Standpunkte, daß C5 bei der jetzigen Praxis des
Stuhles hinſichtli der Sanati0 II radice unverantwortlich ſei, ein⸗
fach un olchen Fällen entſcheiden: dissimulandum., silendum.
„Qua ratione Certe peccata formalia impediuntur. at COnjuges
vivunt IN Coneubinatu materiali cCarentque Sacramento matrimonii
t gratia sacramentali. Quae damna t tantorum bonorum
Privatio DPer dissimulationem IIOII reparantur.“ So Wernz

660 Der Beichtvater, dem obiger Fall begegnete, gab denn auch
aktiſch Im amen der Caja In die PoOenitentiaria inter genauer
Darlegung des Sachverhaltes Um Sanatio in radiee der einehe
zwiſchen Karl und Karolina ein.

IX Nach DVd zwei 0  en war die Erledigung der
Poenitentiar!i2 un den Händen des Confessarius. Sie Qutete

aber nicht ⁰ wie 22 ſie erwartet hatte Auf der Rückſeite ſeines
Geſuches war folgender Beſcheid geſchrieben: „S Poenitentiaria
Cirea praemissa respondet Silendum 6886 0unnin0 61 4 6—
08 Putatos cConjuges relinquendos 6886E IN 0ONa ½½

Damit war aktiſch der Gewiſſensfa iun der enkbar ein-
fachſten eiſe gelöſt. Caja war überglückli und 16 zeitlebens
ihrem Beichtvater ankbar, daß ſie aus ihrer Gewiſſensnot befreit
hatte Auch für den Confessarius war die Sache abgetan. (C

wäre doch auch gerne theoretiſch lar geworden, QArUm die
Antwort J  toms E ausgefallen war Er hat ſich dann die Sache ſo
zurecht gelegt:

Sollte vielleicht der u nit dem Auftrage, 3u ſchweigen
und die Sache auf ſich beruhen laſſen Iimplicite die Scheinehe

7*
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ſaniert haben? An ſich wäre dies nicht ausgeſchloſſen Denn die
sanatio 1 radiee kann Tteilt werden und wird manchmal Tteilt
ohne jede GXxECUtio und aCCeptatio (Wern⸗ 660 Noldin.
Summa Theol III IIIL 664 Im vorliegenden Falle var
übrigens eine xecutio Urch den Beichtvater der Caja ſich Uun
mögli nd eine aCCeptatio auch ſchwer entbar Wenn aber der
h u unmittelbar die Sanatio Ollzog, brauchte und konnte
der Beichtvater ſchließlich kein weiteres mandatum erhalten, als
ſchweigen Ud der Caja Schweigen aufzuerlegen. Schon m der
älteren Praxis des kirchlichen Rechtes iſt die Konvalidation ungiltiggeſchloſſener Ehen mn der Form eines mandatum de Silentio bekannt.

63— iſt hiefür ern klaſſi

E eiſpiel, und C gibt Kano—
niſten, die gerade In dieſer Praxis die erſten Anfänge der Sanatio
I radiee erblicken (Cff Wernz. 654)

Gleichwohl erachten wir S für ausgeſchloſſen daß die Antwort
der IimPm obigen Falle implicite als Sahatio der einehe 3udeuten ſei Nachdem der Beichtvater nicht Um Konvalidierung der
Scheinehe im allgemeinen, ondern 1I terminis die Sanatio IN
Fadiée angeſucht hatte, iſt nicht einzuſehen, der Ueine verhüllte nd ausweichende Form der Antwort hätte wählenollen Ausſchlaggeben iſt aber das ominöſe Wort „Putatos“ Im
Responsum der Die „vermeintlichen eleute“ ſind Im
guten Glauben elaſſen: alſo ſind ſie nicht durch die Sanatio
wirkliche Ehegatten geworden.

Die erbetene Sanatio wurde alſo nicht gewährt. Arum
nicht? Hier können Vermutungen Platz greifen. Vielleichterachtete der tuhl den bloßen angel des giltigen Eheſakra⸗
mentes ni als gravis, olange die Gefahr formeller Sünden
oder Aergerniſſe bei der Ahnungsloſigkeit der Scheingatten ausgeſchloſſen Ee Die mochte auch die Ungiltigkeit der Eheals nicht völlig feſtſtehend anſehen; denn Ver bürgt leBli afür,daß nicht die unehelich geborene Karolina doch um das Geheimnisihrer A  ammung wußte nd ſich ſelbſt die nötige Ehedi  en vor
Abſchluß der Ehe oder nachträglich verſchafft hatte? UnehelicheKinder wiſſen oft Iin dieſer Hinſicht mehr, als die Utter ahntOder konnte nicht Cajus ſelbſt in ( —  tille mit dem Parochusder Brautleute In Ordnung gebracht aben, als ſeine natür⸗
liche Tochter uit ſeinem Neffen erlobt wurde? Endlich bleibt

edenten die Blutsverwandtſchaft, auch jene Qus unehelicherGeburt, iſt ihrer Natur nach ein öffentliches Ehehindernis. Die
Vaterſchaft des Cajus war zwar islang künſtli eheim gehaltenworden, konnte aber durch irgendeinen böſen Zufall 1N fOro EXterno
bekannt werden. Was dann, inzwiſchen die Ehe wiſchen Karl
und Karolina insgeheim ud ohne Vorwiſſen au nur eines Teiles
ſaniert worden wäre? Dann mußte IN foro Externo die nunmehrobjektiv giltige Ehe als ungiltig erklärt werden, nd die Ehegatten,
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die von der Sanation ihrer Ehe keine hnung gehabt hätten, konnten
eventuell Optima Hde auseinandergehen. An Stelle des materiellen
Konkubinates wäre ſomit der materielle hebruch da geweſen,
und Afur gab eS dann keine Sanation mehr Was iſt beſſer?

Aber ſei dem wie immer: 4  1 war der Fall für alle
Beteiligten gut gelöſt

In Domprediger Di Groſam.
III (Ung  ige Trdination eine Bei  In un

Beichtſiegel.) Der hier erzählte Fall hat ſich tatſächlich vor ehr
langer Zeit, aber nicht in unſeren egenden, einmal ereignet. Zu
Aurelius, Beichtvater m kam ein Prieſter, den Dir rian
nennen wollen und beichtete. Er eröffnete einen Zweifel über einen
wie ihm chien das Weſen der Ordination gefährdenden Defekt,
den Aurelius als durchaus berechtigt erkannte, weshalb ſich an
die Pönitentiarie wandte. Da eine ungültige Ordination ſich begreif  2
licherweiſe nicht ſanieren läßt, wie eine Ehe, ſo war die Wieder—
holung erſelben nötig. Aber die Pönitentiarie achtete das El
geheimnis 0 hoch und nahm auf den Ruf des (ſei eS bona,
ſei S mala fide) ungültig Ordinierten viel Rückſicht, daß ſie
0CCasione Confessionis, die 10 niemand, auch einem Prieſter nicht
odios gemacht werden ſoll, keine Eröffnung des eſe

L an einen
Biſchof auch ſeitens des Pönitenten elbſt, verlangte. Die ganze Sache,
die zur heiligen El ehörig, 0  L, wenigſtens ezügli der mn Frage
ſtehenden Perſon des Prieſters, völlig unbekannt leiben

Roms Weisheit den Qꝗu folgendermaßen: Der eicht  —  —
vater Aurelius ward auf einige Zeit abberufen nd In Gegenwart
nie mandes bei einer ſtillen heiligen zum Biſchof geweiht,
nachdem hiezu Nötige geheim herbeigeſchafft worden war Sodann
rief der Geheimbi  of Aurelius den ungültig ordinierten Zyprian 3u
ich (der alſo nicht einmal MN Biſchofe 3u Geſichte kam, der Aurelius
ordiniert hatte, ondern niemand bekannt wurde) und erteilte ihm
Unter einer eiligen illmeſſe, ebenfalls ohne Beiſein irgend jemandes,
die heilige Prieſterweihe. Das ganze Faktum fällt inter das E
ſiegel des Aurelius, übrigens onnte die ganze Ordination
auch Unter der heiligen — geſchehe Sofort nach dieſer
Geheimordination iſt Aurelius vom Epiſkopate, ſowohl ab 0rdine
als auch dignitate, durchaus ſuſpendiert und darf ſich Iun keiner
Weiſe mehr als Biſchof betragen; nicht Per modum poenae.,
ſondern mn Form einer bloßen Rechtsverfügung. Rom achtet, daß
ETr entweder nicht zum Biſchofe gewählt oder ernannt ird oder ſorgt
mindeſtens, daß, die Ernennung ahl) desſelben nach Rom
berichtet wird, ELr nicht zum Wiederempfang des 0dO episcopalis
gezwungen werde; ondern 1e  0 könnte nach Rom Abberufen
werden 5zur Uebernahme des Epiſkopates“ (Amphibologie!)
gleichſam als ob in Rom jetzt ordiniert worden wäre, zurück⸗
kommen, Um inſtalliert werden.


